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1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Für den Planungsraum westlich des Gewerbegebietes der H. Butting GmbH & Co. 

KG in Knesebeck an der Gifhorner Straße, hat der Verwaltungsausschuss der 

Stadt Wittingen in seiner Sitzung am 05.09.2018 die Aufstellung des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplans „Food & Energy Knesebeck“ der Stadt Wittingen be-

schlossen. 

Die vorliegenden Investitionsabsichten des Vorhabenträgers zielen darauf ab, 

den Standort zukunftsorientiert für die Erzeugung von nachhaltiger Solarenergie 

sowie der Produktion von regionalen Nahrungsmitteln zu entwickeln. 

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen arten-

schutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 

BNatSchG aufgenommen wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine 

Zulässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen sind insbesondere die direkten Wirkungen 

des Vorhabens auf besonders und streng geschützte Arten sowie die mittelbaren 

Auswirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und andere Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-

schen Vogelarten sowie Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vor-

haben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt.  

1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Vorhabenstandort befindet sich direkt westlich des Gewerbegebietes der 

Ortslage Knesebeck. Die Fläche unterliegt derzeit einer intensiven landwirtschaft-

lichen Bewirtschaftung als Ackerland.  

Waldflächen bilden die nördliche, südliche und westliche Grenze. Die Gifhorner 

Straße sowie die Bahnlinie verlaufen östlich des Planungsraumes.  

Wohnnutzungen sind im direkten Umfeld des Planungsraumes nicht vorhanden. 

Weitere Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, 

Nationale Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzge-

biet), 27 (Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) oder europäische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich 

nicht vorhanden. Gesetzlich geschützte Biotope sind ebenfalls nicht betroffen. 

Der Geltungsbereich befindet sich im Wasserschutzgebiet. 

Das Landschaftsschutzgebiet „Ostheide“ grenzt westlich an den Geltungsbereich. 
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Im Rahmen dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird unter Berück-

sichtigung der zu erwartenden Wirkungen nach gutachterlicher Einschätzung da-

her der Geltungsbereich des Bebauungsplans einschließlich eines Zusatzkorridors 

von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes gewählt. Auswirkungen über die-

sen Bereich sind vorhabenbedingt aufgrund des zu erwartenden Wirkgefüges 

nicht ableitbar.  

1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersu-

chung stützen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz 

gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende 

Themenkomplexe sind bei der Prüfung der Verbotstatbestände zu berücksichti-

gen bzw. zu untersuchen: 

• Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), 

insbesondere Brutvögel 

• die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" ge-

mäß BNatSchG. 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

• die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

• deren maximale Wirkreichweiten 

• die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersu-

chungsraumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG.  
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1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine 

Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden kann und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung 

nicht mehr unterzogen werden müssen. 

Dies sind Arten, 

o die im Land Niedersachsen gemäß Roter Liste ausgestorben oder verschol-

len sind und deren Auftreten in Niedersachsen in naher Zukunft unwahr-

scheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habi-

tatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. 

Fehlen von für die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, 

Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf 

Grund der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann auf-

grund der Vorprägung des Vorhabenstandortes ausgeschlossen werden. 

 

Fauna 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsflächen keine natürlichen aquatischen und 

semiaquatischen Lebensräume beanspruchen, so sind Wirkungen auf Fische 

(Percidae), Meeressäuger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszu-

schließen. Vorkommen streng geschützter Käfer oder Schmetterlinge sind im Un-

tersuchungsraum nicht bekannt.  

Amphibien wurden nicht kartiert. Als Zufallsbeobachtung wurden die Erdkröte 

und der Grasfrosch nördlich außerhalb des Geltungsbereiches beobachtet. Das 

Vorkommen weiterer Amphibienarten kann nicht ausgeschlossen werden. 

In Niedersachsen sind die Zauneidechse (Lacerta agilis), die Schlingnatter 

(Coronella austriaca) sowie die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) 

als Reptilien streng geschützt. Ein natürliches Vorkommen der europäischen 

Sumpfschildkröte ist für Niedersachsen seit Jahrzehnten nicht dokumentiert.   

Für die Schlingnatter sind Vorkommen in Randbereichen von Hochmooren und 

Übergangsmooren, Heideflächen, Magerrasen, trockenwarme lichte (Eichen-) 

Wälder sowie die Halbtrockenrasen im Hügel- und Bergland bekannt.  Entspre-

chende Lebensräume mit ausreichender Lebensraumqualität für die Schlingnatter 

sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.  
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Die Zauneidechse ist eine wärmeliebende Art und fehlt in den kühleren und 

feuchteren Regionen Niedersachsens. Schwerpunkte der Verbreitung liegen in 

Niedersachsen in den Sandgebieten der Geest und auf den Kalkhalbtrockenrasen 

im südniedersächsischen Hügel- und Bergland.  

Die Zauneidechse besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenra-

sen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Arten (Eisen-

bahndämme, Wegränder), Abgrabungsflächen sowie verschiedenste Aufschlüsse 

und Brachen. Fels- und Erdspalten, vermoderte Baumstubben, selbstgegrabene 

Röhren oder verlassene Nagerbauten dienen als Versteck und Überwinterungs-

quartiere.  

Grundsätzlich stellt der Untersuchungsraum kein Optimalhabitat der Zau-

neidechse dar. Ein Vorkommen wurde nicht nachgewiesen. 

Für Säugetiere, wie Haselmaus (Muscardinus avellanarius), Wolf (Canis lupus), 

Fischotter (Lutra lutra) und Biber (Castor fiber) werden nach gegenwärtigem 

Kenntnisstand keine Vorzugslebensräume dieser Arten beansprucht. Darüber 

hinaus erzeugt das Vorhaben keine Wirkungen, die sich mit den Empfindlichkei-

ten dieser Säugetierarten überlagern könnten.  

Quartiere von Fledermäuse (Chiropotera) sind vorliegend nicht betroffen. Die 

Nutzung des Untersuchungsraumes als Jagdhabitat ist wahrscheinlich. Eine Be-

troffenheit von Fledermäusen ist jedoch weitestgehend auszuschließen, denn mit 

den vorhabenspezifischen Bau- Erschließungsmaßnahmen werden keine Jagdha-

bitate oder Quartiersvorkommen beeinträchtigt bzw. beseitigt.  

Als potenziell vorkommende Brutvogelarten der Offen- und Halboffenlandberei-

che ist ein relevantes Vorkommen der Heidelerche (Lullula arborea), des Feld-

schwirls (Locustella naevia), der Wiesenschafstelze (Motacilla flava), des Neuntö-

ter (Lanius collurio), der Goldammer (Emberiza citrinella) sowie der Feldlerche 

(Alauda arvensis) anzunehmen. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ist zusammenfassend für Brutvögel 

und Amphibien ableitbar.  

 

 

2.  Wirkungen des Vorhabens 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Baubedingte Wirkungen sind grundsätzlich möglich, beschränken sich jedoch auf 

die Errichtungsphase und sind damit temporär. Im Rahmen der örtlichen Besich-

tigung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der naturschutzfachliche 

Wert der Vorhabenfläche gering ist. 
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Es ist während der Bauphase insbesondere mit vermehrtem Maschinenlärm auf-

grund der Bautätigkeit sowie mit einer erhöhten Anwesenheit von Montageperso-

nal zu rechnen.  

Die geplanten Gewächshäuser werden ausschließlich innerhalb des sonstigen 

Sondergebietes „Food & Energy“ (SO F&E) errichtet. Dabei werden die überbau-

baren Grundstücksteile über die Baugrenze festgesetzt. Die Errichtung erfolgt als 

modularen Leichtbauweise. 

Grundsätzlich sind für die Errichtung verwendeten Systeme keine Fundament- 

oder Erdarbeiten erforderlich. 

2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Artrelevante Arealverkleinerungen, Barriere- oder Zerschneidungswirkungen tre-

ten mit dem Vorhaben nicht ein. Die Eingriffsfläche nimmt ausschließlich intensiv 

genutzte Ackerflächen in Anspruch.  

Im Sinne des Biotopverbundes werden Öffnungen in Bodennähe von mindestens 

10 x 20 cm Größe im Höchstabstand von 15 m der Durchschlupf von Kleinsäu-

gern durch die vorgesehene Einfriedung gewährleistet. Beeinträchtigungen auf-

grund von Barrierewirkungen werden dadurch vermieden. 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentli-

chen betriebsbedingten Immissionswirkungen vorhersehbar, die auch nur an-

satzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Über-

schreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Negative Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen oder 

Eutrophierung gehen somit vom Vorhaben nicht aus.  

 

 
3.  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des 

Vorhabens auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt 

werden, da diese Arten in hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb 

des Einflussbereichs des Vorhabens vorkommen. 

Die vorliegende Planung nimmt ausschließlich derzeit intensiv genutzte Ackerflä-

chen in Anspruch. Aufgrund der regelmäßigen Bodenbearbeitung, Düngung und 

des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln ist das Vorkommen von Pflanzen des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie unwahrscheinlich. 
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3.1.2 Tierarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des 

Vorhabens auf Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt wer-

den, da diese Arten keine Vorzugslebensräume in den von der Planung betroffe-

nen Flächen finden. Diese Tierarten kommen ausschließlich in den hochwertigen 

strukturreichen Lebensräumen außerhalb des Einflussbereichs des Vorhabens 

vor. 

3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 

der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkom-

mende Vogelarten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). 

Nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wildle-

benden Vogelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „beson-

ders geschützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus 

werden einige dieser Arten zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen 

(vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vo-

gelschutz-Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Be-

schädigung von Nestern und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und 

Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entspre-

chend gilt auch das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnli-

che Handlungen zu stören. 

Berücksichtigt man die Ausstattung des Planungsraumes so bleibt generell fest-

zuhalten, dass dieser anthropogenen Belastungen ausgesetzt ist.  

Es ist grundsätzlich mit einem störungsunempfindlichen Artenspektrum der Ge-

hölz- und Bodenbrüter zu rechnen, da sich in unmittelbarer Nähe die Bahnstre-

cke befindet und der Planungsraum regelmäßig mit landwirtschaftlichen Maschi-

nen befahren wird. Bruthabitate der Gehölzbrüter befinden sich ausschließlich 

außerhalb des Geltungsbereiches in den angrenzenden Waldflächen. Trotzdem 

könnte während der Bauphase eine Störung dieser denkbar sein. Aus diesem 

Grund ist die Bauzeit außerhalb der Brutperiode geplant. Ist dies nicht möglich 

und soll ein Baubeginn während der Brutperiode erfolgen, muss eine vorherige 

Begehung erfolgen. 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau der 

geplanten Photovoltaikanlage bzw. der Gewächshäuser voraussehbar zur Tötung 

von Exemplaren einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Ent-

wicklungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann.  

Entscheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmittelbare Flä-

cheninanspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen oder festen 

Niststätten von europäischen Vogelarten.  

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG 
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Brutvogelarten der Gehölze 

Artengruppe: Gehölzbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Buchfink (Fringilla coelebs), Baumpieper (Anthus trivialis), Bluthänfling (Carduelis cannabi-
na), Blaumeise (Cyanistes caeruleus), Zilpzalp (Phylloscopus collybita), Amsel (Turdus merula) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der Hecken und Feldgehölze  
- jährlich neuer Nestbau 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
- Ernährung: Insekten, Spinnen, seltener Weichtiere 
 
Vorkommen in Niedersachsen: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung von Feldgehölzen, Hecken oder Gebüschen 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

    nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Untersuchungsraum befinden sich geeignete Habitate, wie Gehölze. Diese Habitate befinden sich jedoch außerhalb des 

Geltungsbereiches in den angrenzenden Waldflächen. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- keine Gehölzbeseitigungen notwendig 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Gehölze sind innerhalb des 

Vorhabenstandortes nicht vorhanden. In den angrenzenden Flächen finden keine Gehölzbeseitigungen statt. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die angrenzenden Nutzungen handelt es sich bereits um ein störungsunempfindlicheres Artenspektrum. Die Errich-

tungsphase ist außerhalb der Brutperiode geplant. Sollte dies nicht möglich sein, hat vor Baubeginn eine Begehung zu erfol-

gen.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das Ein-

treffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine geeigneten Bruthabitate 

vorhanden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Artengruppe: Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Heidelerche (Lullula arborea), Feldschwirls (Locustella naevia), Wiesenschafstelze (Motacil-
la flava), Neuntöter (Lanius collurio), Goldammer (Emberiza citrinella), Feldlerche (Alauda arvensis) 
 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der offenen Habitate  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Niedersachsen: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potentieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

     nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Untersuchungsraum befinden sich potenzielle Flächen für Bodenbrüter. Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung 

der Ackerflächen handelt es sich jedoch um unterentwickelte Lebensräume. Es findet eine regelmäßige Düngung, Befahrung 

und der Einsatz von Pestiziden statt. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Die Errichtung der Gewächs-

häuser erfolgt außerhalb der Brutzeiten. Sollte sich der Baubeginn verschieben, ist unmittelbar vorher eine Kartierung der 

Fläche durchzuführen.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die angrenzenden Nutzungen handelt es sich bereits um ein störungsunempfindlicheres Artenspektrum. Die Errich-

tungsphase findet außerhalb der Brutperiode statt oder es ist unmittelbar vor Baubeginn eine Kartierung durchzuführen. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das Ein-

treffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Prüfung der Betroffenheit von Amphibien 

Der Geltungsbereich dient nicht als Vorzugslebensraum der Amphibien. 

Im Norden befindet sich jedoch ein Erlenbruchwald nährstoffreicher Standorte. 

An dieser Stelle gelangen Zufallsfunde von einem Exemplar der Erdkröte sowie 

des Grasfrosches. Wenn die Bauzeit außerhalb der Hauptwanderungszeiten der 

Amphibien von September bis März stattfindet, sind keine erheblichen Beein-

trächtigungen zu erwarten. Sollte die Bauzeit jedoch innerhalb dieses Zeitraums 

stattfinden, ist ein Folienschutzzaun aufzustellen, der das Einwandern der Tiere 

in das Baufeld verhindert. 

 

Artengruppe:  Amphibien  

Untersucht wurden: Rotbauchunke (Bombina bombina), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans), Kreuzkröte (Bufo cala-

mita), Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea), Kammmolch (Triturus cristatus), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), 

Moorfrosch (Rana arvalis), Springfrosch (Rana dalmatina), Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax [Rana] lessonae), Feuersala-

mander (Salamandra salamandra), Fadenmolch (Lissotriton [Triturus] helveticus), Erdkröte (Bufo bufo), Grasfrosch (Rana 

temporaria) 

 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  

- Sonnenexponiertes Gewässer, gut entwickelte Submervegetation, ausreichend offene Wasserfläche, reich strukturierter 

Gewässerboden (Äste/Steine) und fehlender Fischbesatz wirken sich positiv auf eine Besiedlung aus. 

- Als Laichgewässer werden überwiegend naturnahe Kleingewässer, Kleinseen, Teiche und Abgrabungsgewässer bevorzugt.  

- Terrestrischen Lebensräume befinden sich häufig in unmittelbarer Nähe des Laichgewässer.  

- Zu den Landhabitaten gehören Laub- und Mischwälder, Gärten, Felder, Sumpfwiesen und Flachmoore, Erdaufschlüsse, 

Steine und Totholz.  

Vorkommen in Niedersachsen: 

- verbreitet 

Allgemeine Gefährdungsursachen: 

- Zerstörung von Laichgewässern  

- Einfluss von Pestiziden und Herbiziden  

- Verkehrsopfer 

- Intensive Bodenbearbeitung im Landlebensraum 

Der Rückgang der Laichgewässer führt zu einer zunehmenden Verinselung der Population. Die Verluste wandernder Tiere 

durch den Straßenverkehr schwächen die Populationen. 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

  nachgewiesen im Untersuchungsraum   potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Optimalhabitate vorhanden. Nördlich befindet sich ein Erlenbruchwald nährstoff-

reicher Standorte, in diesem Bereich ist das Vorkommen von Amphibienarten anzunehmen. 

Habitatqualität: mäßig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Keine Eingriffe im Bereich des angrenzenden Feuchtwaldbestandes 

- Bauzeit außerhalb der Hauptwanderungszeiten von Amphibien oder Aufstellung eines Amphibienschutzzaunes im Bereich 

des Feuchtwaldes 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
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- nicht erforderlich 

 

 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung                     

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Vorhabenbedingte Wirkungen auf den Lebensraum der Amphibien können ausgeschlossen werden. Innerhalb des Geltungs-

bereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplans befinden sich keine Fortpflanzungs- oder Überwinterungsquartiere. Die 

angrenzenden Gehölz- und Gewässerstrukturen werden weder beansprucht noch in ihrer Qualität und Ausstattung beein-

trächtigt. Durch die Errichtung eines Amphibienschutzzaunes können Tötungen ausgeschlossen werden.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Überwinterungsräume von Amphibien werden mit Umsetzung der Planung nicht beseitigt. Fortpflanzungs- und Laichgewässer 

sind nicht betroffen. Der Erlenbruchwald, in dem ein Vorkommen von Amphibien nicht ausgeschlossen werden kann, befindet 

sich außerhalb des Geltungsbereiches und wird somit nicht überplant. Zum Schutz der Amphibien erfolgt die Bauzeit außer-

halb der Hauptwanderungszeit. Sollte dies nicht möglich sein, wird im nördlichen Bereich ein Folienschutzzaun errichtet, 

welcher das Einwandern in das Baufeld verhindert.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

       Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

In Bezug auf Amphibien können artenschutzrechtliche Konflikte ausgeschlossen werden. Vorhabenbedingt werden keine 

Lebensräume von Amphibien beansprucht oder beeinträchtigt. Durch die Errichtung eines Amphibienschutzzaunes können 

Tötungen ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Für die Planung ist sind bereits anthropogen vorbelastete Standorte vorgesehen. 

Hochwertige Außenbereichsstandorte mit einer hohen Bedeutung für den Arten-

schutz werden nicht beansprucht.  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach dem § 44 Abs. 1 BNatSchG findet 

die Bauzeit außerhalb der Brutperiode statt oder es wird unmittelbar vor Baube-

ginn eine Kartierung durchgeführt.  

Eine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Gehölz- und Bodenbrütern 

in der Bauphase lässt sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten bauli-

chen Anlagen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 

nicht ableiten. 

Zum Schutz der Amphibien erfolgt die Bauzeit außerhalb der Hauptwanderungs-

zeit. Sollte sich die Bauzeit verschieben, ist im nördlichen Bereich ein Amphibien-

schutzzaun aufzustellen, welcher ein Einwandern der Tiere in das Baufeld wir-

kungsvoll verhindert. 

 

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) sind unter Berücksichtigung der Standortgegebenheiten nicht er-

forderlich. 
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5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung ei-

nes Vorhabens durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 

1 Nr. 1 - 4 BNatSchG gefährdet ist. Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen 

Bewertung ist es zu prüfen, ob sich die vorhersehbaren Wirkungen mit entspre-

chenden Empfindlichkeiten der untersuchten Arten überlagern. Im vorliegenden 

Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix untersucht, ob ein dro-

hender Verstoß gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend 

zur Unzulässigkeit der am Standort einer intensiv genutzten Landwirtschaftsflä-

chen geplanten agro-solaren Food & Energy-Gewächshäusern führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weich-

tiere, Reptilien, Libellen, Käfer, Falter, Meeressäuger, Fische, Säugetiere und Ge-

fäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im Rahmen der Relevanzprüfung 

ausgeschlossen werden. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Gehölz- und Boden-

brüter sowie Amphibien. Es konnte gutachterlich festgestellt werden, dass unter 

Einhaltung der Maßnahme kein Eintreffen von Verbotstatbeständen vorhersehbar 

ist. 

Der Planungsraum ist stark anthropogen geprägt. Für die Artenzusammenset-

zung und die Artendichte werden sich mit der Umsetzung des Vorhabens keine 

relevanten Änderungen ergeben. Die ökologische Funktion des Planungsraumes 

bleibt aufgrund der geringen Wirkfaktoren des Vorhabens in ihrem räumlichen 

Zusammenhang erhalten. 

Die geplante Errichtung und der Betrieb von agro-solaren Food & Energy-

Gewächshäusern westlich des Gewerbegebietes in Knesebeck sind mit den 

artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar. 

Alle möglichen Konflikte in Bezug auf die untersuchten Arten können unter 

Einhaltung der vorgesehenen Maßnahmen ausgeschlossen werden. 
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